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4.28    Ultraschalldiagnostik  
 
 
Auch die Durchführung und Abrechnung von Leistungen der Ultraschalldiagnostik im 
Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung ist erst nach Erteilung einer Genehmigung 
zulässig. Die Genehmigung ist nach Vorliegen der Qualifikationsvoraussetzungen gemäß der 
Vereinbarung zur Durchführung von Untersuchungen in der Ultraschalldiagnostik (Ultra-
schall-Vereinbarung) zu erteilen. Die Genehmigung ist neben der Erfüllung der fachlichen 
Qualifikation an den Nachweis der apparativen Ausstattung durch eine Gerätebestätigung 
des Herstellers gebunden. Bedingt durch die technische Weiterentwicklung bedürfen 
allerdings insbesondere die apparativen Anforderungen einer Neuregelung. Hinzu kommt, 
dass durch die Einführung des EBM 2000plus im Jahr 2005 einige Inkompatibilitäten 
zwischen Gebührenordnung und Qualitätssicherungsvereinbarung entstanden sind. Trotz 
der Komplexität des Themas wird eine Konsentierung der Ultraschall-Vereinbarung, die in 
ihrem Grundgerüst aus dem Jahre1993 stammt, für die nächste Zeit angestrebt.  
 
Die Genehmigung kann bisher für insgesamt 31 verschiedene Anwendungsbereiche 
beantragt werden. Bei drei Anwendungsbereichen unterscheidet man zusätzlich noch bei der 
fachlichen Qualifikation zwischen Erwachsenen und Kindern. Soll die fachliche Qualifikation 
für Kinder nachgewiesen werden, muss aus dem vorzulegenden Zeugnis hervorgehen, dass 
die Untersuchungen bei Kindern durchgeführt wurden. Besondere Regelungen gelten für die 
Ultraschalluntersuchung der Säuglingshüfte, wie im Folgenden separat dargestellt wird. 
 
 

 
Genehmigungs-
vorbehalt 

 

Eingangsprüfung/ 
Kolloquium 

 

Frequenzregelung  

Rezertifizierung  

Praxisbegehungen/ 
Hygieneprüfung 

 

Einzelfallprüfung durch 
Stichproben/  
Dokumentationsprüfung 

 

Vereinbarung von 
Qualifikationsvoraussetzungen zur 
Durchführung von Untersuchungen in 
der Ultraschalldiagnostik (Ultraschall-
Vereinbarung) 
Rechtsgrundlage: § 135 Abs. 2 SGB V, 
Gültigkeit: seit 1.4.1993, zuletzt geändert: 
1.4.2005 

obligate Fortbildungen/ 
Teilnahme 
Qualitätszirkel 

 

Genehmigungen 
Anzahl Ärzte mit min. einer Genehmigung,  
Stand 31.12.2007 *) 

1189 
 

Anzahl beschiedene Anträge **) 147 
- davon Anzahl Genehmigungen 147 
Anzahl Kolloquien (Antragsverfahren) 33 
- davon bestanden 33 
Anzahl der Widerrufe  
von Abrechnungsgenehmigungen **) 

0 

Anzahl Rückgabe/Beendigung  
der Abrechnungsgenehmigung **) 

0 
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Qualitätsprüfung im Einzelfall (Stichproben) 
Anzahl geprüfter Ärzte 31 
- davon ohne Beanstandung 9 
- davon mit geringen Beanstandungen 22 
- davon mit erheblichen Beanstandungen 0 
- davon mit schwerwiegenden 
Beanstandungen 

0 

Bemerkungen 
*) Ärzte, nicht Anzahl der Genehmigungen 
**) (Teil-)Genehmigungen nicht Anzahl Ärzte 

 
 
 
 
 
 
Genehmigungsbereiche:  
1 Gehirn durch die offene Fontanelle und durch die Kalotte _ 2.1 gesamte Diagnostik des 
Auges und der Augenhöhle _ 2.2 Biometrie der Achsenlänge des Auges und ihrer 
Teilabschnitte sowie Messungen der Hornhautdicke _ 3 Nasennebenhöhlen _ 4 
Gesichtsweichteile und Weichteile des Halses (einschließlich Speicheldrüse) _ 5 Schilddrüse 
_ 6.1.1 Echokardiographie – Erwachsene _ 6.1.2 Echokardiographie – Kinder (einschließlich 
Säuglinge und Kleinkinder) _ 6.2.1 Doppler-Echokardiographie – Erwachsene _ 6.2.2 
Doppler-Echokardiographie – Kinder (einschießlich Säuglinge und Kleinkinder) _ 6.3 
Belastungs-Echokardiographie _ 7 Thoraxorgane (ohne Herz) _ 8 Brustdrüse _ 9.1 Abdomen 
und Retroperitoneum (einschließlich Nieren) – Erwachsene _ 9.2 Abdomen und 
Retroperitoneum (einschließlich Nieren) – Kinder _ 10.1 Uro-Genitalorgane (ohne weibliche 
Genitalorgane) _ 10.2 Weibliche Genitalorgane _ 11.1 geburtshilfliche Basisdiagnostik _ 11.2 
weiterführende differentialdiagnostische sonographische Untersuchung bei Verdacht auf 
Entwicklungsstörungen oder Verdacht auf fetale Erkrankungen oder erhöhtem Risiko _ 12 
Bewegungsorgane (ohne Säuglingshüften) _ 13 Säuglingshüften _ 14.1.1 extrakranielle 
hirnversorgende Gefäße (CW-Doppler) _ 14.1.2 extremitätenversorgende Gefäße (CW-
Doppler) _ 14.1.3 Gefäße des männlichen Genitalsystems (CW-Doppler) _ 14.1.4 feto-
maternales Gefäßsystem (CW-Doppler) _ 14.2.1 intrakranielle Gefäße (PW-Doppler) _ 
14.3.1 extrakranielle hirnversorgende Gefäße (Duplex-Verfahren) _ 14.3.2 
extremitätenversorgende Gefäße (Duplex-Verfahren) _ 14.3.3 abdominelle und retroperito-
neale Gefäße sowie Mediastinum (Duplex-Verfahren) _ 14.3.4 Gefäße des weiblichen 
Genitalsystems (Duplex-Verfahren) _ 14.3.5 fetale Echokardiographie (Duplex-Verfahren) _ 
14.3.6 feto-maternales Gefäßsystem (Duplex-Verfahren) _ 14.4.1 Venen der Extremitäten(B-
Mode) _ 15 Haut und Subcutis (einschließlich subkutaner Lymphknoten) 
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